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genutzte ökonomische Möglich
keiten im Bereich der örtlichen 
Staatsorgane (in den Bezirken, 
Kreisen, Städten und Gemeinden). 
Diese können sein: natürliche 
Vorkommen (Kies, Lehm u. ä.), 
Produktionskapazitäten (unge
nutzte oder zweckentfremdete 
Produktionsstätten, Lagerräume, 
Maschinen u. ä.), Arbeitskräfte 
(z. B. nichtberufstätige Frauen, 
die in für sie geeigneten Berei
chen des Arbeitsprozesses einge
setzt werden können). Für die 
möglichst umfassende und zweck
entsprechende planmäßige Nut
zung dieser örtlichen R. tragen 
die örtlichen Volksvertretungen 
und deren Räte die Verantwor
tung.

Reserv is t :  gedienter oder unge
dienter Wehrpflichtiger bis zur 
Vollendung des 50. Lebensjahres 
bzw. Offizier bis zur Vollendung 
des 60. Lebensjahres, der ent
sprechend dem Wehrpflicht
gesetz, § 26, zur Reserve der 
Nationalen Volksarmee gehört. 
Im Verteidigungsfalle zählen alle 
Wehrpflichtigen bis zur Voll
endung des 60. Lebensjahres zur 
Reserve der Nationalen Volks
armee. Ungediente R. sind: Wehr
pflichtige von ihrem 18. Lebens
jahr bis zur Einberufung zum 
aktiven Wehrdienst, Wehrersatz
dienst oder R.enwehrdienst; 
Wehrpflichtige, die den Fahnen
eid geleistet und R.enwehrdienst 
von weniger als vier Wochen 
bzw. aktiven Wehrdienst oder 
Wehrersatzdienst von weniger 
als sechs Wochen geleistet haben. 
Gediente R. sind: Wehrpflichtige, 
die aktiv in der NVA gedient 
oder Wehrersatzdienst geleistet 
haben; Wehrpflichtige, die min
destens vier Wochen am R.en
wehrdienst teilgenommen haben, 
Soldaten, Unteroffiziere und Offi
ziere, die mindestens sechs Wo
chen in der ehemaligen Kaser

nierten Volkspolizei oder Deut
schen Grenzpolizei bzw. zwei 
Jahre in den Kasernierten Luft
schutzeinheiten des MdI gedient 
haben; Wachtmeister, Unterfüh
rer und Offiziere, die mindestens 
sechs Wochen in den Einsatz
kompanien der Transportpolizei 
Dienst geleistet haben und nicht 
vor dem 1. 9.1962 entlassen wur
den; Wachtmeister, Unterführer 
und Offiziere der Bereitschafts
polizei bzw. Soldaten, Unteroffi
ziere und Offiziere des Ministe
riums für Staatssicherheit, die 
eine Mindestdienstzeit von sechs 
Wochen geleistet haben, aber be
reits vor dem 24.1.1962 entlas
sen wurden. Die R. der NVA wer
den in zwei Gruppen unterteilt. 
Zur Reserve Gruppe I zählen: un
gediente R., Soldaten, Unteroffi
ziere und Offiziere bis zum 
Dienstgrad Hauptmann, die noch 
nicht das 35. Lebensjahr vollende
ten, sowie Offiziere ab Dienstgrad 
Major aufwärts bis zur Voll
endung des 60. Lebensjahres. Zur 
Reserve Gruppe II gehören: un
gediente R., Soldaten und Unter
offiziere vom 36. Lebensjahr bis 
zur Vollendung des 50. Lebens
jahres (im Verteidigungsfalle bis 
zum 60. Lebensjahr) und Offi
ziere bis Dienstgrad Hauptmann 
vom 36. Lebensjahr bis zur Voll
endung des 60. Lebensjahres.

Reso lu t ion :  Entschließung; ab
schließende Erklärung als Ergeb
nis einer Aussprache in Vertre
tungskörperschaften, auf Konfe
renzen, Versammlungen.

Reso lu t ion  der  B erner  Par te ikon
ferenz  der  K PD : einstimmig be
schlossen von der in Draveil 
(b. Juvisy/Seine, südlich von Pa
ris) tagenden Konferenz (30. 1. 
bis 1. 2.1939). In der R. wurde 
die auf der Brüsseler Parteikon
ferenz (3.-15. 10. 1935) festge
legte Strategie und Taktik der


